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Feststellung der Nachfolge für das gewählte Ratsmitglied 
Daniel Hoffmann 

______________________________________________________________________ 
 
 
Gem. § 45 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz (KwahlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
30.06.1998 (GV.NW. S. 454) mache ich hiermit bekannt, dass 

 
 

Herr Stephan Erbe 
geb. 1970 

Im Päsken 5 
46282 Dorsten 

 
 

mit Wirkung vom 29.08.2024 die Nachfolge für den ausgeschiedenen Ratsherrn  
Daniel Hoffmann angetreten hat. 

 
Gem. § 39 Abs. 1 KWahlG können gegen diese Nachfolge 

 
  a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, 
die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 
 

binnen eines Monats nach der Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch ist bei dem 
Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 
Dorsten, 30.08.2024 
 

    
 Der Bürgermeister 
 In Vertretung 

  
 Nina Laubenthal 
 - als Wahlleiterin – 
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